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Rechtssatz

Rechtssatz 1

 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 ist eine Ausweisung unzulässig, wenn sie Art. 8 MRK verletzen würde oder wenn dem

Fremden ein nicht auf das AsylG 2005 gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt. Diese Bestimmung ist im Kontext von

Verfahren, die nach dem AsylG 1997 zu führen sind, in denen aber gemäß § 75 Abs. 8 AsylG 2005 der § 10 AsylG 2005

anzuwenden ist, dahin zu verstehen, dass auch ein auf das AsylG 1997 gestütztes Aufenthaltsrecht der Ausweisung

nicht entgegensteht (o;enbar hat es der Gesetzgeber übersehen, insoweit eine weitere "Maßgabe" in § 75 Abs. 8 AsylG

2005 aufzunehmen).

Schlagworte

Aufenthaltsrecht, Übergangsbestimmungen

Zuletzt aktualisiert am

06.12.2010

Quelle: Asylgerichtshof AsylGH, http://www.asylgh.gv.at
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